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Bambergiſch

Annemen der Bbelthaͤter von Amptswegen .

Item / So Vnſere Amptleut oder Richter / jemand in peinlichen

Sachen / vmb beruͤchtig Vbelthat / ſo kein Anklaͤger vorhanden were /
von Amptswegen anzunemen verfuͤgen wurden / die Vbelthat nicht of⸗

fenbar / vnd der Gefangen ( der alſo von Ampttzwegen angenommen

wuͤrd ) der beſchuldigten Mißhandlung in laugen ſtuͤnde / ſo ſoll derſel⸗

big Gefangen / mit peinlicher Frage nicht angriffen werden / es ſey dann

zubor redlich Anzeigung / derſelben verdachten Mißthat halben / fuͤr
Vnſern Richtern deſſelben Halß⸗Gerichts / vnd vier Geſehworne deß

Gerichts / dermaſſen bracht / wie durch den ſechs vnd zwentzigſten Ar⸗

tickel / vnd in etlichen Blaͤttern nechſt darnach volgende / von redlicher
Anzeigung peinlicher Frage halben / funden wirdet / vnd das darauff

die obgemelten verordenten Perſon ſolche Anzeigung bey ihren Pflich⸗
ten / zu peinlicher Frage gnugſam rechtlich erkennen / Vnd ſoll in dieſem

Fall / ſo von Amptswegen gehandelt wird / der Amptmann / Caſtner
vnd Richter / den Argwon vnd Verdacht / auſſerhalb jetztgemelter Er⸗

kentnuß / fuͤr genugſam nicht anzunemen haben / als in dem andern nach⸗

05 Fall / ( ſo einer durch einen Auklaͤger einbracht iſt /) geſche⸗
en mage .

Item / So die gemelten Vrtheyler in beſtimbter Erkantnuß zwey⸗

fenlich wuͤrden / ob der fuͤrbrachte Argwon vnd Verdacht zu peinlicher
Frage gnugſam were / oder nicht / ſo ſollen die deßhalben Rathe bey
Vnſern Raͤthen ſuchen / vnd doch Vnſer Raͤthe in ſolchem Rath ſuchen/

2 vnd Gelegenheit jhres Argwons / eigentlichen in Schriff⸗
en berichten .

Item / So auch deß Gefangen / der von Ambttwegen einbracht
waͤre / Herꝛſchafft oder Freunde / Vnſern Richter / mit ſampt den Vr⸗

theilern / vor ſhrer Erkantnuß erſuchten vnd baͤten / hr Erkantnuß ( den

Argwohn vnd Verdacht betreffende ) nicht zu thun/ ſie haͤtten dann zu⸗
vorderſt deßhalben Rath bey Vnſern Weltlichen Hoff⸗Raͤthen gehabt/
So dann deß angezogen Argwohns vnd Verdachts halb / vor Vnſerm

Richter vnd den zugeordenten Vrtheylern alles einbringen geſchehen
waͤre /



Halß⸗Gericht .
waͤre/ ſo ſollen ſie auff erſuchen / daß alſo von deß Gefangen wegen ge⸗ſchehe/ in beruͤhrter Sachen / vor jhrer Erkantnuß / bey Vnſern Welt⸗
lichenHoffRaͤthen / Rath zu ſuchen/ ſchuldig ſeyn/ ob ſie ſonſt das zu⸗
thun nicht im willens haͤtten.

Item / Wo aber Vnſer vnd der Onſern/ offen Feinde vnd Beſchaͤ⸗
diger / oder derſelben Helffer / gefaͤncklich einkommen / vnd durch Ver⸗
zug der peinlichen Frage/ derſelben Vbelthaͤter Geſellen gewarnet / vnd
davon kommen/ oder durch ſchnelle Erfahrung / etwas ob den Feinden
vnd Beſchaͤdigerngeſchafft werden moͤcht / So dann die Vnſern / die
den Gefangen annehmen / auß redlichen guten Brſachen / den Gefan⸗
gen obgemelter Beſchaͤdigung halben/ fuͤr ſchuldig halten / ſo moͤgen ſie
in ſolchen Faͤllen / vnd ſonſt nicht / ohn weiter Rathſuchen vnd Erkent⸗
nuß / gegen gemeltem Gefangen peinlich frage / nach Gelegenheit vnd
Nottufft der Sachen / gebrauchen / Jedoch ſo ſollen daunoch die Vn⸗
ſern in ſolchen Faͤllen auch fleiſſig Achtung haben / damit ſie Niemand
ohn redlich vorgehende Anzeigung der Miſſethat / mit peinlicher Frage
beſchweren vnd vnrecht thun / ſonder daß ſie / wann es nachmahls zu
Schulden kaͤme/ vor Vnſern Raͤthen ſoviel moͤgen anzeigen vnd fuͤr⸗
bringen / damit Vnſer Rathe erkennen möͤgen / daß die peinliche Frage /
auff redlichemArgwohn vnd Verdacht ( wie durch den ſechs vnd zwen⸗
tzigſten Artickel davon geſetzt iſt ) auch deßhalben auß guten Vrſachen
geſchehen ſey/ wann zu ſolchen groſſen Sachen / deß Menſchen Geſun⸗
heit / Leben vnd Blut betreffend / ſonder groſſer Fleiß gehoͤrt/ vnd iſt
beſſer/ den Schuldigen ledig zů laſſen / dann den Vnſchuldigen zumTodt

zu verdammen / So ſoll auch der Bekentnuß ſo auß Marter geſchicht/
nicht glaubt / noch jemand darauff zu peinlicher Straff verurtheilt wer⸗

den / ſo nicht vor der peinlichen Frage / redliche Anzeigung der Miſſe⸗
that erfunden ſeynd. 8

Item / So die Miſſethat einer Todtſtraff halben gruͤndlich/ oder
aber deß halb redlich Anzeigung / davon vor beruͤhrtiſt / erfunden wird /
ſo ſoll es der peinlichen Frag halben / vnd aller Erkundigung / ſo zu Er⸗
findung der Warheit dienſtlich iſt / auch mit der Rechtfertigung

—. —ers
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Bambergiſch

Thaͤters bekennen / gehalten werden / wie klaͤrlich hernach von den ſch⸗

nen / die auff Anklaͤger einbracht werden / geſchriben vnd geordent iſt .

9

Item / Wolt aber ein ſolcher Gefangener der verdachten Miſſe⸗

that on / oder durch peinliche Frage nicht hekentlich ſeyn / vnd er doch

deſſelbigen aberwiſen werden möcht / ſo ſolt es mit derſelbigen Weiſung

ond Rechtfertigung / darauff der Todtſiraff halben gehalten werden /

wie auch klaͤrlich hernach geſetzt iſt / von den jehnen / die durch Anklaͤ⸗

ger einbracht werden .

Item / So aber ein Perſon / einer gnugſamen vnzweiffenlichen

abertwunden vnd erfunden Miſſethat halben / nach Laut dieſer Vnſer

Ordnung / von Ambtswegen / endlich an ihrem Leib oder Gliedern ge⸗

ſtrafft werden ſolt / alſo daß dieſelbige Straff nicht zum Todt / oder

ewiger Gefencknuß fuͤrgenommen wird / mit Erkentnuß ſolcher Straff ⸗

ſoll es auch ſonderlich gehalten werden / als im zweyhundert
vnd zwen vnd zwentzigſten Artickel

angezeigt wird .

——



Halß⸗Gericht .
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Was iſt die Sach oder Argwan /
Das der Verklagt hat gethan .

Herr Richter laſt mir nemen an /
Einen ſchadhafftigen Nann .
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